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1. Hinweise 
 

Für erbrachte Dienstleistungen werden Gebühren berechnet. 

Die Gebühren sind von den Leistungserbringern vor der Datenübertragung an den GKV-Spitzenverband und der 
Zertifikatsausstellung zu entrichten. Die Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils 
gültigen gesetzlichen Höhe. Die Umsatzsteuer wird bei Rechnungsstellung gesondert ausgewiesen. 

Bei Unternehmen mit mindestens 10 Betriebsstätten können die Gebühren unabhängig von den in Punkt 2 aufgeführten 
Positionen vorab schriftlich vereinbart werden. Voraussetzung dafür ist, dass damit eine entsprechende Reduzierung des 
Aufwandes verbunden ist. 

 

2. Gebührenordnung 

 

Pos. Leistungsbeschreibung Gebühren 

PQ101 Entgelt Erstpräqualifizierung/Re-Präqualifizierung pro Betriebsstätte, IK-
Nummer und Antrag (ohne Begehung) und inklusive 1 fachlicher Leiter 

Für alle Leistungserbringer 

• Erfassung der Stammdaten 

• Prüfung der Unterlagen 

• Aktenverwaltung / Administration / Archivierung der Unterlagen 

• Durchführung des üblichen Schriftverkehrs 

• Anhörung vor ablehnender Entscheidung 

• Erteilen des Zertifikates 

• Übermittlung der Daten an den GKV-Spitzenverband 

• Information über ablaufende Dokumente 

449,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQ102 Entgelt je Versorgungsbereich im Rahmen einer Erstpräqualifizierung/ 
Re-Präqualifizierung pro Betriebsstätte, IK-Nummer und Antrag 

• max. 50 Versorgungsbereiche werden berechnet 

15,00 € 

PQ103 Entgelt für Überwachungsmaßnahme nach 20 bzw. 40 Monaten pro 
Betriebsstätte, IK-Nummer und Antrag inklusive alle Versorgungsbereiche 
(ohne Begehung) 

• Prüfung der Unterlagen 

• Aktenverwaltung / Administration / Archivierung der Unterlagen 

• Durchführung des üblichen Schriftverkehrs 

• Anhörung vor ablehnender Entscheidung 

• Bestätigung der Aufrechterhaltung der Präqualifizierung 

299,00 € 

 

PQ104 Entgelt für Betriebsstättenbegehungen im Rahmen von Erst-
Präqualifizierungen/Re-Präqualifizierungen und Überwachungsmaßnahmen 
nach 20 bzw. 40 Monaten sowie bei einer Erweiterung der Präqualifizierung 
um begehungspflichtige Versorgungsbereiche (zzgl. Fahrtkosten) pro 
Betriebsstätte und IK-Nummer 

• Organisatorische Absprachen mit Begeher/Antragsteller 

• Erstellung eines Begehungsplans für Antragsteller 

• Überprüfung der Räumlichkeiten und sachlichen Voraussetzungen 

• Nachbereitung der Begehungsdokumentation 

449,00 € 

PQ104RK Fahrtkosten 0,75 €/km  

PQ104RP Reisekostenpauschale nach 
Vereinbarung 
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Pos. Leistungsbeschreibung Gebühren 

PQ105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQ105VB 

Grundentgelt für Änderungen der Versorgungsbereiche pro Betriebsstätte 
und IK-Nummer (bei Erweiterung der Präqualifizierung) 

• Prüfung der Unterlagen 

• Aktenverwaltung / Administration / Archivierung der Unterlagen 

• Durchführung des üblichen Schriftverkehrs 

• Anhörung vor ablehnender Entscheidung 

• Erteilen der Bestätigung 

• Übermittlung der Daten an den GKV-Spitzenverband 

• Information über ablaufende Dokumente 

 

 

Entgelt je zusätzlichen weiteren Versorgungsbereich pro Betriebsstätte und 
IK-Nummer (bei Erweiterung der Präqualifizierung) 

80,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 € 

PQ106P Entgelt für Änderungen nach Aufwand pro Betriebsstätte und IK-Nummer 

• Änderungen der Stammdaten 

• Änderungen der rechtlichen Verhältnisse 

• Änderungen der fachlichen Leitung 

150,00 € 

PQ107P Sonderentgelt für außergewöhnliche Leistungen, deren Aufwand in der 
Verantwortung des Antragstellers liegt 

• Umfangreiche Aktenführung 

• Wiederholtes Nachfordern von Unterlagen (ab dem 2. Nachfordern) 

• Außergewöhnlich umfassender Schriftverkehr 

• Besonderer Beratungsbedarf über das Verfahren 

• Aussetzen des Verfahrens und spätere Fortführung 

• Stornierung eines laufenden Verfahrens 

150,00 € 

PQ107EP Entzug einer bestehenden Präqualifizierung je IK-Nummer 99,00 € 

PQ107EZ Ausstellung je weiteres Zertifikat 50,00 € 

PQ107FS Prüfen von Kassenzulassungen / genehmigten Kassenabrechnungen (FS) 150,00 € 

PQ107GQ Prüfung einer gleichwertigen Qualifikation 299,00 € 

PQ107KP Kündigung einer bestehenden Präqualifizierung je IK-Nummer 99,00 € 

PQ107WS Prüfen der Weiterbildung Stomahilfen (VB 29A) 150,00 € 

PQ107ZD Zusendung der Unterlagen in Papierform, erforderliche Digitalisierung 99,00 € 

PQ108E1 Entgelt für Übernahme einer aktuellen, gültigen Präqualifizierung ohne 
jegliche Änderungen pro Betriebsstätte und IK-Nummer  

• Unterlagenprüfung 

• Erstellung neue Präqualifizierungsbestätigung 

 

bei gleichzeitiger Übernahme von mehr als 35 Betriebsstätten 

 

bei gleichzeitiger Übernahme von mehr als 50 Betriebsstätten 

 

 

299,00 € 

 

 

 

 

105,00 € 

 

85,00 €  
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Pos. Leistungsbeschreibung Gebühren 

PQ109 Entgelt je zusätzlicher fachlicher Leiter pro Betriebsstätte und IK-Nummer 

 

80,00 € 

PQ110 Anpassung der Versorgungsbereiche an den aktuellen Kriterienkatalog im 
Rahmen von Änderungen pro Betriebsstätte und IK-Nummer 

 

50,00 € 

PQ111 Entgelt zur Bearbeitung von Abweichungen pro Betriebsstätte je Abweichung 
im Rahmen einer Begehung 

80,00 € 

PQ112 Entgelt zur Bearbeitung von Abweichungen pro Betriebsstätte je Abweichung 
im Rahmen einer Dokumentenprüfung 

50,00 € 

 


